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Wirtschaftswegebau 2018/2019 

hier: Ausbau der Straße "Geestmoor" 

 

 

öffentlicher Tagesordnungspunkt 

 

Darstellung des Sachverhaltes: 

Die Gemeinde Geeste hat im Jahr 2017/2018 die Straße Lehmkuhl im Ortsteil Groß Hesepe im Rah-

men der Wirtschaftswegeförderung erneuert bzw. ausgebaut. Für 2017 wurden für das Programm 

„Ländlicher Wegebau“ die Erneuerung von 3 Wirtschaftswegen mit Stichtag 15.02.2017 beantragt. 

Hierbei handelt es sich auch um die Straße „Geestmoor“ im Ortsteil Groß Hesepe. 

 

Für die Aufnahme in das Förderprogramm „Ländlicher Wegebau“ gibt es bestimmte Förderkriterien 

und ein entsprechendes Punktesystem. Auf Basis dieses Punktesystems konnte die Gemeinde Geeste 

nunmehr auch für die Maßnahme „Geestmoor“ im Nachrückverfahren in das Förderprogramm aufge-

nommen werden, der entsprechende Zuwendungsbescheid liegt bereits vor. Die Fördermittel müssen 

bis Mai 2019 abgerufen werden. 

 

Die Straße Geestmoor soll auf einer Länge von ca. 2,40 km erneuert werden. Vorhanden ist im Be-

stand auf einer Länge von ca. 1,60 km Pflasterbauweise, die übrige Strecke ist in Bitubauweise vor-

handen. Die Straße hat eine Breite von ca. 3,0 m. Auf einer Teilstrecke von etwa 200 m, der Zufahrt 

zum Moormuseum von der Georg-Klasmann- Straße aus, wird die Straße auf eine Breite von 4,0 m 

aufgeweitet. 

 

Nach Aufnahme des Pflasters und der Randeinfassung in Teilbereichen und Durchführung der erfor-

derlichen Erdarbeiten erfolgt eine profilgerechte Erstellung des Planums im Straßenbereich. Auf dem 

Planum erfolgt im Bereich der Fahrbahnen der Einbau einer ca. 25 cm starken ungebundenen Trag-

schicht aus Schottertragschichtmaterial. Der neue Straßenaufbau erfolgt in bituminöser Ausbauweise 

mit nachfolgend genanntem Oberbau, Belastungsklasse 3,2 RSTO: 

 



4 cm Deckschicht 

7- 9 cm Tragschicht 

25 cm Schottertragschicht 

30,0 cm frostunempfindliches Material 

 

Im Bereich der vorhandenen bituminösen Fahrbahn wird zunächst in Bereichen ein Vorprofil aufge-

bracht, um Unebenheiten wie Mulden und Lunken auszugleichen. Dann erfolgt der Straßenaufbau in 

bituminöser Ausbauweise mit einer Tragschicht (ca. 7,5 cm) und einer 4 cm Deckschicht. 

 

Die vorhandenen Durchlässe waren nach Inaugenscheinnahme in Ordnung. Bei dem Durchlass an der 

Georg-Klasmann- Straße wird der obere Teil der Stützwand saniert. Weiterhin ist ein neues Geländer 

vorgesehen. 

 

In Abstimmung mit dem Amt für regionale Landesentwicklung wurde die Kostenschätzung überarbei-

tet. Gemäß Kostenschätzung vom 04.07.2018 belaufen sich die Kosten auf ca. 480.000 €. 

 

Eine Anliegerversammlung soll zeitnah durchgeführt werden. 

 

Der Baubeginn ist für die Maßnahme im Frühjahr 2019 vorgesehen. 
 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Es stehen unter der Haushaltsstelle 5.4.1.01/8007.78722000 im investiven Bereich 250.000,00 € für 

die Erneuerung von Wirtschaftswegen zur Verfügung (für das Haushaltsjahr 2018). Diese Mittel sind 

bereits für die Bramharer Str. vorgesehen. Für die fehlenden Mittel (ca. 480.000 €) wird eine über-

planmäßige Auszahlung notwendig werden. Als Deckungsvorschlag können Mehreinzahlungen bei 

der HH-Stelle 6.1.2.01/8700.68850000 „Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ 

angesetzt werden. 

 

Im Rahmen des positiven Förderbescheides wird ein Zuschuss in Höhe von 53 Prozent der förderfähi-

gen Kosten gewährt. 

 

Es ist vorgesehen, die Straße entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Geeste 

abzurechnen. 

 

Die aufzubringenden Kosten sind entsprechend 25 Jahre aufwandwirksam abzuschreiben, im Gegen-

zug würden eine Förderung sowie die Ausbaubeiträge 25 Jahre lang ertragswirksam aufgelöst werden 

können. 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeinde Geeste erneuert die Straße „Geestmoor“ entsprechend den Zuwendungskriterien, 

schreibt die Maßnahme aus und vergibt den Auftrag an das Unternehmen mit dem wirtschaftlichsten 

Angebot. Die gegebenenfalls notwendige überplanmäßige Auszahlung wird genehmigt. 

 

 

 

 

Anlagen: 

Lageplan 
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